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2.  NEUIGKEITEN IM GEMEINNÜTZIGKEITSRECHT 
GESUNDHEITSWESEN/ÖFFENTLICHEN SEKTOR

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein 
Schrei ben zur Umsatzsteuerbefreiung für eng mit 
der Sozialfürsorge und der sozialen Sicher heit ver-
bundene Leistungen veröffentlicht und damit seine 
Verwaltungsanweisungen an die jüngste Recht spre-
chung angepasst. Die umfassenden Änderungen 
des Umsatzsteuer-Anwendungs erlasses betreffen 
die Regelungen des § 4 Nr. 18 Umsatz steuergesetz 
(UStG), welche durch das Gesetz zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften zum 
01.01.2020 neu gefasst wurden.

Das BMF nimmt Bezug auf Urteile des Bundes-
finanzhofs, in denen Fragen zu den Leistungen 
eines Menüservices, Leistungen im Rahmen des 
Jugendfreiwilligendienstes sowie des Betriebs von 
Flüchtlingsunterkünften behandelt wurden. Zudem 
wird klargestellt, dass die Steuerbefreiung nach  
§ 4 Nr. 18 UStG dann nicht anwendbar ist, wenn  
für eine Leistung eine andere Steuerbefreiung als  
lex specialis vorgeht.
Umsatzsteuerfrei sind nach § 4 Nr. 18 UStG eng 
mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbundene Leistungen, wenn diese Leistungen 

Umsatzsteuer und Sozialfürsorge: BMF passt seine Verwaltungsanweisung an

Die Hilfsbereitschaft und die Solidarität für Men-
schen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind, 
unterstützt auch der deutsche Fiskus weiter hin 
mit steuerlichen Maßnahmen. Zur Vereinfachung 
der steuerlichen Behandlung der Unter stützungs -
maß  nahmen erweitert das Bundes finanz   mi niste-
rium (BMF) seine Billigkeitsmaß nahmen im 
Zu sam men hang mit Spenden für die Ukraine.  
Unent gelt liche Leistungen zur Reparatur kriegs-
beschädigter Infra struktur in der Ukraine sollen 
nicht zur Umsatz besteuerung einer unentgeltlichen  
Wert abgabe führen. Der Vorsteuerabzug soll aber 
erhalten bleiben.
Bereits am 17.03.2022 hatte das BMF erste Billig-
keits maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Ukraine-Krieg beschlossen. Mit weiterem Schreiben 
vom 17.11.2022 wurden diese Maßnahmen bis zum 
31.12.2023 verlängert. Im aktuellen Schreiben vom 
13.03.2023 werden diese Maßnahmen nun ergänzt.
Danach sind unentgeltliche Wertabgaben, die 
unmit tel bar die Reparatur von kriegsbeschädigter 

Infra struktur in der Ukraine zum Ziel haben, 
im Billigkeitswege bis zum 31.12.2023 nicht zu  
besteuern. Das beinhaltet die unentgeltliche Bereit-
stellung von Baumaterialien, Baumaschinen, Per-
sonal und etwaigen Transportleistungen.
Wenn ein Unternehmer schon beim Leistungsbezug 
eine entsprechende Verwendung beabsichtigt, ist 
er dennoch zum Vorsteuerabzug berechtigt. Die 
folgende unentgeltliche Wertabgabe wird im Billig-
keitswege nicht besteuert.

Hinweis: 
Das BMF trägt auch mit diesem neuen Schreiben 
den Unterstützungsleistungen vieler Unternehmen 
in Deutschland Rechnung, die sich für die vom  
Ukraine-Krieg Geschädigten einsetzen. Es verein-
facht den steuerlichen Umgang mit diesen  
Leistungen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 13.03.2023 - III C 2 - S 7500/22/10005 
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Übergang der Umsatzsteuerschuldnerschaft im Dreiecksgeschäft: Keine rückwirkende Berichtigung bei fehlendem 
Hinweis

3.1

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem 
österreichischen Vorabentscheidungsersuchen zu 
den Auswirkungen eines fehlenden Hinweises 
auf die „Steuerschuldnerschaft des Leistungs-
empfängers“ bei Dreiecksgeschäften entschieden. 
Nach seiner Auffassung kann ein fehlender Hinweis 
auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft nicht 
rückwirkend korrigiert werden. Für den Zwischen-
händler eines innergemeinschaftlichen Dreiecks-
geschäfts kann dies insbesondere dann erhebliche 
Auswirkungen haben, wenn er die Steuerschuld nicht 
mehr auf seinen Abnehmer abwälzen kann.
Im zugrundeliegenden Urteilsfall lieferte eine 
österreichische Gesellschaft Luxusfahrzeuge im 
Rahmen eines Reihengeschäfts aus dem Vereinigten 
Königreich (zum Zeitpunkt des Streitfalls noch 
Teil der EU) nach Tschechien. Um eine umsatz-
steuerliche Erfassung in Tschechien zu vermeiden, 
wollte die Gesellschaft die Vereinfachungsregelung 
für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte an-

wenden. Ihre Rechnungen enthielten jedoch keinen 
Hinweis auf den Übergang der Steuer schuldner-
schaft, sondern lediglich die Angabe „steuerfreies 
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft“. Der 
EuGH vertrat die Auffassung, dass der tschechische 
Leistungsempfänger nicht wirksam als Steuer-
schuld ner bestimmt worden sei. Eine rück wirkende  
Korrektur der Rechnungen lehnte er ab. Eine  
Rechnung könne nicht später durch Ergänzung eines 
Hinweises darauf berichtigt werden, dass diese 
Rechnung ein innergemeinschaftliches Dreiecks-
geschäft betreffe und dass die Steuerschuld auf den 
Empfänger der Lieferung übergehe.

Hinweis: 
In der Praxis stellt die umsatzsteuerliche Behand-
lung von Reihengeschäften Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Zur Vermeidung der umsatz-
steuerlichen Registrierung des Zwischen händlers 
spielt die Anwendung der Vereinfachungsregelung 

von Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder 
anderen Einrichtungen, die keine systematische 
Gewinnerzielung anstreben, erbracht werden.  
Etwaige Gewinne, die trotzdem anfallen, dürfen 
nicht verteilt, sondern müssen zur Erhaltung oder 
Verbesserung der durch die Einrichtung erbrach-
ten Leistungen verwendet werden. Zudem sind  
Leistungen der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit steuerfrei, wenn sie unmittelbar an hilfs-
bedürftige Personen erbracht werden (z. B. Bera-
tung und Hilfe für Obdachlose und Haftentlassene, 
Leistungen der Frauenhäuser).
Das BMF führt aus, dass Leistungen im Rahmen  
des Bundesfreiwilligendienstgesetzes steuerfrei  
sind, wenn durch die Freiwilligen Aufgaben im 
Bereich der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicher-
heit erfüllt werden. Dagegen ist der Einsatz der 
Freiwilligen in anderen Bereichen (z. B. Umwelt- 
und Naturschutz, Landschaftspflege, Sport) nicht 

befreit. Auch Umzugsleistungen, Rechtsberatungs-
leistungen oder allgemeine Geschäftsführungs- und 
Verwaltungsleistungen sind nicht steuerbefreit, 
da sie keine eng mit der Sozialfürsorge und der 
sozialen Sicherheit verbundene Leistungen sind. 
Die von einem Menüservice erbrachten Leistungen 
sind eben falls nicht steuerbefreit. Diese Leistungen  
(z. B. Essen auf Rädern) unterliegen jedoch unter 
weiteren Voraussetzungen dem ermäßigten Steuer-
satz.

Hinweis: 
Für Umsätze, die vor dem 01.01.2020 erbracht 
wurden, wird es nicht beanstandet, wenn der 
Unternehmer seine Leistungen als steuerpflichtig 
behandelt hat.

Quelle: BMF-Schreiben v. 14.02.2023 - III C 3 - S 7175/21/10003 :003
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Pensionszusagen unter Vorbehalt: Uneingeschränkte Widerrufsvorbehalte schließen Rückstellungsbildung aus

Enthält eine Pensionszusage einen Vorbehalt, nach 
dem die Pensionsanwartschaft oder Pensions-
leistung gemindert oder entzogen werden kann, ist  
die Bildung einer Pensionsrückstellung steuerrecht-
lich nur in eng begrenzten Fällen zulässig. Dies geht 
aus einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
hervor.
Verhandelt worden war vor dem BFH ein Fall, in dem 
ein Arbeitgeber eine betriebliche Altersversorgung 
für seine Mitarbeiter eingeführt und für die hieraus 
resultierenden Verpflichtungen sogenannte Pen-

sions  rückstellungen gebildet hatte. Einzelheiten 
hier zu waren in einer Betriebsvereinbarung geregelt. 
Die Höhe der Versorgungsleistungen ergab sich 
aus sogenannten Versorgungsbausteinen, die aus 
einer „Transformationstabelle“ abzuleiten waren. 
Der Arbeitgeber hatte sich vorbehalten, diese Trans-
formationstabelle einseitig ersetzen zu können. 
Wegen dieses Vorbehalts erkannte das Finanzamt  
die Pensionsrückstellungen nicht an, so dass es in 
den jeweiligen Jahren zu Gewinnerhöhungen kam.

Der Influencer- und Streaming-Markt ist in den 
letzten Jahren massiv gewachsen. So können Fans 
beispielsweise die von Influencern auf Online-
Plattformen hochgeladenen Fotos oder Videos 
durch einzelne Zahlungen oder durch Abschluss 
von Abos erwerben, dem Influencer folgen, Videos 
in Echtzeit streamen oder auch Trinkgelder (für 
die sie im Gegenzug keine Leistung in Form von  
Inhalten erhalten) geben. Umsatzsteuerlich ist frag-
lich, wer in solchen Fällen an den Fan leistet und 
damit die Umsatzsteuer schuldet: der Influencer 
selbst oder die Online-Plattform? Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) hat sich in einem aktuellen  
Urteil mit dieser Frage beschäftigt.
Fenix International betreibt die Online-Plattform 
„Only Fans“. Auf dieser Plattform können Influencer 
unter ihrem Profil Fotos oder Videos einstellen.  
Fans erhalten gegen Bezahlung Zugang zu diesem 
Profil. Fenix stellt auch die Anwendung zum Einzug 
und zur Verteilung der von den Fans geleisteten  
Zahlungen bereit, behält 20 % aller an einen 
Influencer gezahlten Beträge für die Dienstleistung 
des Portals als Vergütung ein und stellt diesem den 
entsprechenden Betrag in Rechnung. Auf diesen 
Betrag erhebt sie Mehrwertsteuer.
Die britische Steuer- und Zollverwaltung war jedoch 
der Ansicht, dass Fenix Mehrwertsteuer auf den 
gesamten von einem Fan erhaltenen Betrag abführen 
müsse, da das Unternehmen im eigenen Namen 
tätig sei. Gegen die Steuerbescheide für die Jahre 

2017 bis 2020 klagte Fenix. Noch vor Ende des 
Brexit-Übergangszeitraums rief das britische Gericht 
den EuGH an, um die Gültigkeit der maßgeblichen 
Bestimmung der Durchführungsverordnung zur 
Mehr wertsteuersystem-Richtlinie (MwStSystRL) klä-
ren zu lassen.
Nach Auffassung des EuGH ist die Bestimmung 
der Durchführungsverordnung gültig. Der Rat habe 
sich darauf beschränkt, die MwStSystRL lediglich zu 
präzisieren, ohne sie zu ergänzen oder zu ändern. 
Ein Steuerpflichtiger, der sich an der Erbringung  
einer elektronischen Dienstleistung beteilige und  
dabei die Erbringung der Dienstleistungen ge neh-
migen oder ihre Abrechnung autorisieren oder auch 
die allgemeinen Bedingungen ihrer Erbringung fest-
legen dürfe, könne einseitig wesentliche Gesichts-
punkte im Zusammenhang mit der Dienstleistung 
festlegen. Unter diesen Umständen sei Fenix zu 
Recht als Dienstleistungserbringer im Sinne der 
MwStSystRL anzusehen.

Hinweis: 
Das Urteil ist auch aus deutscher Sicht bedeutsam. 
Plattformen sollten prüfen, ob sie ebenfalls als 
Dienstleistungskommissionär im B2C-Bereich tätig 
werden und ihre Rechnungsstellung entsprechend 
angepasst werden muss.

Quelle: EuGH, Urt. v. 28.02.2023 - C-695/20

Online-Plattformen und Mehrwertsteuer: Wer erbringt an wen die Dienstleistung?

für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte eine 
wesentliche Rolle. Diese ist jedoch an hohe An for-
derungen geknüpft. Sie ist nicht anwendbar, wenn 
die Rechnung des mittleren Unternehmers keinen 

Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des letzten 
Unternehmers enthält.

Quelle: EuGH, Urt. v. 08.12.2022 - C-247/21
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Kurzfristige Beherbergung: Auch die Vermietung von Wohncontainern unterliegt ermäßigter Umsatzsteuer

Wer Wohnungen oder Häuser vermietet, muss auf 
seine Umsätze regelmäßig keine Umsatzsteuer 
zahlen, da aufgrund einer dauerhaften Vermietung 
eine Steuerbefreiung nach dem Umsatzsteuergesetz 
greift. Anders liegt der Fall bei einer Vermietung  
von Campingflächen oder Wohn- und Schlafräumen, 
die der kurzfristigen Beherbergung von Fremden 
dienen – diese Umsätze sind steuerpflichtig und 
unterliegen einem ermäßigten Umsatzsteuersatz  
von 7 %.
Der Bundesfinanzhof (BFH) ist kürzlich der Frage 
nachgegangen, ob auch bei der kurzfristigen  
Ver mietung von mobilen Wohncontainern der 
ermäßigte Umsatzsteuersatz angewandt werden 
darf oder der reguläre Umsatzsteuersatz von 19 % 
zugrunde gelegt werden muss. Geklagt hatte ein 
Landwirt, der für seinen Spargel- und Beerenanbau 
saisonal rund 100 Erntehelfer beschäftigte, an die 
er zugleich Räume in mobilen Wohncontainern ver-
mietete. Die Dauer der Mietverhältnisse betrug 
längstens drei Monate. Die Container waren nicht in 
das Erdreich eingelassen, sondern standen lediglich 
auf Steinsockeln und waren über gepflasterte Wege 
zu erreichen. Der Landwirt versteuerte seine Ver-

mietungsumsätze mit 7 %. Das Finanzamt vertrat 
nach einer Außenprüfung die Auffassung, dass der 
reguläre Umsatzsteuersatz von 19 % berechnet 
werden müsse, da die Steuersatzermäßigung nur für 
die kurzfristige Vermietung von Unterkünften gelte, 
die dauerhaft fest mit dem Grundstück verbunden 
sind.
Der BFH gestand dem Landwirt jedoch den er-
mäßigten Steuersatz von 7 % zu und urteilte, dass 
dessen Anwendung nicht auf die Vermietung von 
Grundstücken und mit diesen fest verbundenen 
Gebäuden beschränkt ist. Auch die Vermietung von 
nicht ortsfesten Wohncontainern wird erfasst. Diese 
Auslegung entspricht dem Unionsrecht.

Hinweis: 
Die Rechtsprechung ist nicht nur für die Vermietung 
von Wohncontainern an Erntehelfer relevant, son-
dern beispielsweise auch für die Vermietung von 
mobilen Containern als Notunterkünfte oder Auf-
nahmeeinrichtungen.

Quelle: BFH, Urt. v. 29.11.2022 - XI R 13/20

Auch der BFH war der Ansicht, dass die Rück stel-
lungen aufgrund des umfassenden Vorbehalts nicht 
gebildet werden durften. Die Bildung einer Pen-
sions rückstellung ist nach Auffassung des Gerichts 
steuerrechtlich nur zulässig, wenn der Vor behalt 
ausdrücklich auf eine nach der arbeits gericht lichen 
Rechtsprechung anerkannte, eng begrenzte Fall-
konstellation bezogen ist, die nur ausnahmsweise 
eine Minderung oder einen Entzug der Pen sions-
anwartschaft oder Pensionsleistung gestattet. 

Dem gegenüber seien uneingeschränkte Wider rufs-
vor be halte, deren arbeitsrechtliche Gültigkeit oder 
Reichweite zweifelhaft oder ungeklärt ist, steuer-
rechtlich nicht zulässig. Im vorliegenden Fall lag 
ein solcher uneingeschränkter Widerrufsvorbehalt 
vor, da dieser eine Änderung der Pensionszusage 
in das Belieben des Arbeitgebers gestellt hatte.  
Der Vorbehalt war damit keiner in der arbeits-
gerichtlichen Rechtsprechung anerkannten Fall-
gruppe zuzuordnen.

Quelle: BFH, Urt. v. 06.12.2022 - IV R 21/19

Äußerer Betriebsvergleich: Amtliche Richtsätze kommen auf den Prüfstand

Bei der Prüfung von Betrieben nimmt das Finanzamt 
häufig Hinzuschätzungen vor, wenn es die korrekten 
Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln kann. 
Eine zulässige Schätzungsmethode ist dabei der 
sogenannte äußere Betriebsvergleich, bei dem ein 
Vergleich mit den Ergebnissen anderer gleichartiger 
Betriebe vorgenommen wird. Um die erklärten 
Umsätze und Gewinne des geprüften Betriebs mit 
„Normalbetrieben“ zu vergleichen, greift das Finanz-

amt dann auf amtliche Richtsätze zurück, die sich 
bei Prüfungen anderer gleichartiger Betriebe ergeben 
haben.
Ob diese amtlichen Richtsatzsammlungen über haupt 
eine tragfähige Grundlage für Hinzuschätzungen 
bilden können, wird nun erstmalig vom Bundes-
finanzhof (BFH) überprüft. Geklagt hatte ein Dis-
ko thekenbetreiber, dessen Getränkeumsätze das 
Finanzamt im Zuge einer Außenprüfung mit einem 
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Die Lieferung und Installation bestimmter Photo-
voltaikanlagen unterliegt seit dem 01.01.2023 
einem Nullsteuersatz. Nachdem sich das Bundes-
finanzministerium (BMF) am 26.01.2023 in einem 
Entwurf zu Zweifelsfragen im Zusammenhang mit 
dieser Neuregelung geäußert hat, ist nun die 
endgültige Fassung ergangen. Im Vergleich zum 
Entwurf wurden noch einige Klarstellungen vor ge-
nommen; grundlegende Änderungen haben sich 
jedoch nicht ergeben.
Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde ein neuer 
Absatz 3 in § 12 Umsatzsteuergesetz angefügt. 
Dadurch ermäßigt sich die Steuer auf 0 % für 
Lieferungen von Solarmodulen an den Betreiber 
einer Photovoltaikanlage, einschließlich der für den 
Betrieb einer Photovoltaikanlage wesentlichen Kom-
ponenten und der Speicher, die dazu dienen, den mit 
Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, wenn 
die Photovoltaikanlage auf oder in der Nähe von 
Privatwohnungen, Wohnungen sowie öffentlichen 
und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl 
dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird.
Die Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn die 
installierte Bruttoleistung der Anlage laut Markt-
stammdatenregister nicht mehr als 30 kWp 
beträgt oder betragen wird. Diese Regelung ist am 
01.01.2023 in Kraft getreten. Auch die Einfuhr, der 
innergemeinschaftliche Erwerb und die Installation 
unterliegen dem Nullsteuersatz, wenn es sich um 

begünstigte Solarmodule, Speicher oder wesent liche 
Komponenten handelt.
Im ersten Teil des Schreibens stellt die Finanz ver-
waltung neben einer kurzen Einführung die Folgen 
für die unentgeltliche Wertabgabe aus einer Photo-
voltaikanlage sowohl für Altanlagen (Lieferung bis 
zum 31.12.2022) als auch für Neuanlagen (Lieferung 
ab dem 01.01.2023) dar. Im zweiten Teil werden 
Änderungen und Ergänzungen im Umsatzsteuer-
Anwendungserlass vorgenommen, die wichtige Ein-
zel fragen im Zusammenhang mit der Neuregelung 
beantworten.
Bezüglich der Entnahme einer Altanlage hält das 
BMF jedoch an den Ausführungen in seinem Ent-
wurf fest. Danach soll eine Entnahme nur möglich  
sein, wenn mindestens 90 % des erzeugten Stroms 
für nichtunternehmerische Zwecke verwendet wer-
den. Dies hatten die Verbände stark kritisiert und 
angeregt, auf die 90-%-Grenze zu verzichten.

Hinweis: 
Die Grundsätze des Schreibens sind erstmals auf 
Umsätze anzuwenden, die nach dem 31.12.2022 
ausgeführt werden. Eine Nichtbeanstandungsrege-
lung gilt für Miet- oder Leasing-Sonderkonstellationen.

Quelle: BMF-Schreiben v. 27.02.2023 - III C 2 - S 7220/22/10002 
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Photovoltaikanlagen: Finales BMF-Schreiben zum Nullsteuersatz

der Richtsatzsammlung entnommenen Roh gewinn-
aufschlagsatz von 300 % hochgerechnet hatte. 
Der Betreiber zog gegen diese Hinzuschätzung vor 
den BFH und machte geltend, dass die amtlichen 
Richtsätze eine statistisch untaugliche Stichprobe 
seien, da nur sechs Promille der Betriebe als 
Prüfungsfälle überhaupt in die Datensammlung 
einfließen würden.
Der BFH forderte nun das Bundesministerium der 
Finanzen (BMF) auf, dem Verfahren beizutreten. 
Die Bundesrichter erklärten, dass ein anhand der 
amtlichen Richtsatzsammlung vorgenommener 
äuße rer Betriebsvergleich zwar eine anerkannte 
Schätzungs methode ist, es bislang aber noch nicht 
höchstrichterlich betrachtet wurde, nach welchen 

Grundlagen und Parametern die Richtsätze über-
haupt zustande gekommen sind.

Hinweis: 
Das BMF muss nun also für Transparenz sorgen 
und darlegen, wie die Richtsätze aufgestellt werden. 
Der Ausgang des Verfahrens ist für die Praxis  
höchst relevant. Unternehmen, die derzeit Hinzu-
schätzungen auf Grundlage der amtlichen Richt-
sätze ausgesetzt sind, können Einspruch gegen ihre 
Bescheide ein legen und sich auf das anhängige 
BFH-Verfahren berufen, um ihren Fall vorerst 
verfahrensrechtlich offenzuhalten.

Quelle: BFH, Beschl. v. 14.12.2022 - X R 19/21
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Inflationsausgleichsprämie läuft weiter: Bis zu 3.000 EUR bleiben steuer- und sozialabgabenfrei

Mitarbeiterbeteiligung: Wie sind die Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungen steuerlich einzuordnen?

Gute Mitarbeiter zu finden ist schwierig. Und wenn 
man sie gefunden hat, möchte man sie mög lichst 
dauerhaft an die Firma binden. Eine Mög lich keit 
hierfür ist die Beteiligung der Mitarbeiter am Un-
ter  nehmen. Oft stellen die Erträge aus solchen 
Mitarbeiterbeteiligungen Einkünfte aus nicht-

selbständiger Tätigkeit dar. Dass dies jedoch nicht 
immer so ist, zeigt der vorliegende Streitfall. Hier 
musste das Finanzgericht Baden-Württemberg (FG) 
darüber entscheiden, ob Einkünfte aus nicht-
selbständiger Tätigkeit oder aus Kapitalvermögen 
vorliegen.

4. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Das Thema wurde zwar schon im Jahr 2022 
virulent, jedoch sollten Arbeitgeber weiterhin 
im Auge behalten, dass sie auch im laufenden 
Jahr und noch bis Ende nächsten Jahres ihren 
Beschäftigten eine steuer- und sozialabgabenfreie 
Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 EUR 
(für alle Jahre in Summe) auszahlen können. Der 
Steuergesetzgeber hat einen entsprechenden Frei-
betrag im Einkommensteuergesetz verankert, der für 
Auszahlungen in der Zeit vom 26.10.2022 bis zum 
31.12.2024 gilt. Das Bundesfinanzministerium gibt 
in einem FAQ-Katalog Antworten auf die wichtigsten 
Fragen in Zusammenhang mit dieser Prämie. 
Demnach gilt:

Empfängerkreis: Die Prämie darf nur an Arbeit-
nehmer im steuerlichen Sinne ausgezahlt  
werden, beispielsweise an Vollzeit- oder Teil zeit-
beschäftigte, Minijobber, Aushilfskräfte, Aus zu-
bildende oder Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder 
Elternzeit. Als Empfänger begünstigt sind auch 
Arbeitnehmer in Altersteilzeit, Bezieher von Vor-
ruhestandsgeld und Versorgungsempfänger. Seit 
wann und wie lange ein Arbeitsverhältnis bestand, 
ist unerheblich. Entscheidend ist aber, dass die 
Prämie dem Beschäftigten in der Zeit zwischen  
dem 26.10.2022 und dem 31.12.2024 zufließt.  
Die Steuer- und Abgabenfreiheit gilt auch für 
Prämien, die in Arbeitsverhältnissen zwischen 
nahe stehenden Personen gezahlt werden, wenn 
sowohl das Arbeitsverhältnis als auch die Prämien-
auszahlung fremdüblich sind.
Zweckbindung: Die Prämie muss zum Aus-
gleich der gestiegenen Verbraucherpreise gewährt  
werden. Hierfür genügt es, wenn sich dieser 

Zusammen hang aus der Bezeichnung „Inflations-
ausgleichs prämie“ (z. B. auf den Gehalts ab-
rechnungen) ergibt. Es ist keine gesonderte 
schriftliche Vereinbarung zwischen den Arbeits-
parteien erforderlich.
Mehrere Dienstverhältnisse: Die Prämie darf je 
Dienstverhältnis nur einmal gewährt werden. Hat 
ein Arbeitnehmer mehrere Dienstverhältnisse,  
darf die Inflationsausgleichsprämie hingegen 
mehrfach bezogen werden.
Auszahlung von Teilbeträgen: Hat ein Arbeit-
nehmer die Prämie bereits im Jahr 2023 erhalten, 
darf er sie 2024 nicht erneut beziehen. Zulässig ist 
es aber, den Betrag von 3.000 EUR in mehreren 
Teilbeträgen auszuzahlen (z. B. jeweils 1.500 EUR 
über zwei Jahre). Geht aber beispielsweise eine 
Prämienzahlung für den Dezember 2024 erst im 
Januar 2025 auf dem Konto des Arbeitnehmers 
ein, so wird sie wieder lohnsteuer- und sozial-
abgabenpflichtig.
Keine Lohnumwandlung: Die Prämie muss in 
jedem Fall zusätzlich zum ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohn gewährt werden, um steuer- und sozial-
abgabenfrei zu sein. Der Arbeitgeber darf also  
nicht den regulären Lohn des Arbeit nehmers  
herab setzen und die Minderung dann im  
Anschluss als steuer- und abgabenfreie Inflations-
ausgleichs prämie auszahlen. Erlaubt ist es aber, 
wenn der Arbeitgeber eine freiwillige Sonder-
zahlung aussetzt, die er ansonsten regelmäßig  
gewährt und er stattdessen eine Inflationsaus-
gleichs prämie zahlt.

Quelle: BMF, FAQ zur Inflationsausgleichsprämie v. 07.12.2022
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Auch als Beamter kann man seine Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte als 
Werbungskosten berücksichtigen. Aber wie bei  
jedem anderen Arbeitnehmer kann es sein, dass  
man bei einem Amt angestellt ist, jedoch einem 
anderen zugeordnet wurde. Fraglich ist allerdings, 
welches der beiden dann als erste Tätigkeitsstätte  
gilt. Da sich Kläger und Finanzamt im Streitfall  
uneins waren, musste das Finanzgericht Nieder-
sachsen (FG) entscheiden.
Der Kläger ist Finanzbeamter. Im Rahmen eines 
Pilotprojekts für Absolventen einer bestandenen 
Laufbahnprüfung wurde er kurz nach Bestehen 
seiner Prüfung an das Finanzamt für Groß betriebs-
prüfung A versetzt und gleichzeitig bis auf weiteres 
an sein Heimat-Finanzamt B abgeordnet. Besuche 
im Finanzamt für Großbetriebsprüfung fanden 
ledig lich an einzelnen Tagen statt, zum Beispiel 
zur Hospitation. In seinen Einkommensteuer erklä -
rungen für die Jahre 2016 und 2017 gab der Kläger 
das Finanzamt für Großbetriebsprüfung A als erste 
Tätigkeitsstätte an, in den jeweiligen Ein kom men-
steuerveranlagungen berücksichtigte das Finanzamt 
jedoch das Finanzamt B als erste Tätig keitsstätte. 
Gegen diese Ein kommen steuer be schei de  legte der 
Kläger erfolglos Einsprüche ein.

Auch seine Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. 
Das Finanzamt habe zu Recht das Finanzamt B als 
erste Tätigkeitsstätte berücksichtigt. Sowohl das 
Finanzamt für Großbetriebsprüfung A als auch 
Finanzamt B seien ortsfeste betriebliche Ein rich-
tungen. Die „Zuordnung“ zu einer ortsfesten betrieb-
lichen Einrichtung werde durch die dienst- oder 
arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese 
ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt. 
Der Kläger sei nach einer Gesamtwürdigung des 
Sachverhalts für den Zeitraum ab dem 01.09.2016 
nicht eindeutig einer Tätigkeitsstätte zugeordnet 
gewesen. Eine Zuordnung des Finanzamts für 
Groß betriebsprüfung A als erste Tätigkeitsstätte 
scheitere nach einer umfassenden Würdigung des  
Sachverhalts daran, dass der Kläger dort nicht ent-
sprechend tätig geworden sei. Bei seinen Besuchen 
im Finanzamt für Großbetriebsprüfung A habe er 
dort auch keine wirklichen „Tätigkeiten“ entfaltet. 
Da Finanzamt B die erste Tätigkeitsstätte darstelle, 
sei folglich auch kein Abzug von Ver pflegungs-
mehraufwendungen für die Tätigkeit in Finanzamt B 
möglich.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 14.06.2022 - 13 K 82/21,  

Rev. (BFH: VI R 15/22)

Werbungskosten: Auch bei Beamten stellt sich die Frage nach der ersten Tätigkeitsstätte

Der Kläger war in den Streitjahren leitender An-
gestellter der A-KG und erzielte Einkünfte aus 
nicht selbständiger Tätigkeit. Er schloss mit der 
A-KG einen Gesellschaftsvertrag zur Begründung 
einer „typischen stillen Gesellschaft“. Alle Einlage-
verpflichtungen leistete der Kläger durch Stehen-
lassen von Gewinnanteilen. Die Einlage ging jeweils 
in das Vermögen der A-KG über. Der Kläger erhielt 
als stiller Gesellschafter im Innenverhältnis eine 
Ergebnisbeteiligung entsprechend dem Gesell-
schafts vertrag. Er war im Außenverhältnis nicht 
haftbar. Der Gesellschaftsvertrag sah vor, dass bei 
einer Beendigung des Anstellungsverhältnisses die 
stille Gesellschaft mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zum Jahresende durch beide Parteien 
gekündigt werden konnte. Nach der Kündigung des 
Klägers wurde die stille Gesellschaft daher aufge-
hoben Der Kläger erhielt ein Auseinandersetzungs-
guthaben und erklärte dieses in den Streitjahren als  
Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das Finanzamt 
sah darin jedoch Einkünfte aus nichtselbständiger 
Tätigkeit.

Das FG gab der dagegen gerichteten Klage statt. 
Die Gewinnanteile aus der Beteiligung als typischer 
stiller Gesellschafter der A-KG seien als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen anstatt als Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit zu qualifizieren. Für eine 
vom Arbeitsverhältnis unabhängige Erwerbsgrund-
lage sprach laut FG, dass im Arbeitsvertrag kein  
Anspruch auf den Erwerb der Beteiligung vorgesehen 
war, die Beteiligung zum Marktpreis erworben 
und veräußert wurde und der Arbeitnehmer das 
Verlustrisiko trug. Des Weiteren habe die Aus-
gestaltung der Beteiligung den üblichen gesetzlichen 
Kriterien entsprochen. Zudem hätte der Kläger einen 
etwaigen Verlust aus seinem privaten Vermögen 
tragen müssen. Daher lägen Einkünfte aus Kapital-
vermögen vor. Auch war das FG der Ansicht, dass  
die Beteiligung vor allem der Stärkung des Eigen-
kapitals der A-KG gedient habe.

Quelle: FG Baden-Württemberg, Urt. v. 01.04.2022 - 5 K 1635/20,  

Rev. (BFH: VIII R 10/22)



Wenn Sie eine Immobilie im Wege der Schenkung  
oder Erbschaft erhalten, ist dies in der Regel steuer-
pflichtig. Es sei denn, Sie können die Vergünstigung 
für Familienheime in Anspruch nehmen. Ist dies 
nicht der Fall, muss natürlich ein realistischer Wert 
der Schenkungsteuer zugrunde gelegt werden. Hat 
das Finanzamt einen Wert ermittelt, mit dem Sie 
nicht einverstanden sind, können Sie mittels eines 
Gutachtens einen niedrigeren Wert nachweisen. Was 
ist jedoch, wenn das Finanzamt dem nicht folgt?  
Im Streitfall musste das Finanzgericht Münster  
(FG) darüber entscheiden, ob der vom Gutachter 
ermittelte Wert inklusive eines von ihm vor ge-
nommenen Abschlags anzuwenden ist.
Im zugrundeliegenden Fall ging es um ein 651 qm 
großes und mit einem Zweifamilienhaus nebst  
Anbau und Garagen bebautes Grundstück. Der 
Kläger erwarb daran als Vermächtnis einen Mit-
eigentumsanteil von 50 %. Den anderen Mit eigen-
tumsanteil von 50 % hielt eine ungeteilte Erben-
gemeinschaft (der Kläger und sein Bruder). Laut 
Gutachten war vom hälftigen Verkehrswert im Wege 
der Marktanpassung ein Abschlag vorzunehmen, 
weil der Erwerb eines Miteigentumsanteils für 
Dritte mit erheblichen Risiken verbunden sei (z. B. 

eingeschränkte Verfügungsgewalt). Das Finanzamt 
erkannte jedoch den Abschlag nicht an.
Die dagegen gerichtete Klage vor dem FG war 
erfolgreich. Der Kläger habe den Nachweis eines 
niedrigeren gemeinen Werts erbracht. Nach dem  
Gesetz werde dieser Nachweis nicht nur für das 
Volleigentum zugelassen, sondern auch für Bruch-
teile davon. Dies ergebe sich daraus, dass auf den 
gemeinen Wert der zu bewertenden wirtschaft-
lichen Einheit abgestellt werde. Das Gutachten  
des Klägers sei geeignet, den niedrigeren gemeinen 
Wert nach zuweisen. Es sei im Ergebnis plausibel. 
Dass das Volleigentum den Ausgangspunkt für die 
Ver kehrs  wertermittlung dargestellt habe, sei im   
Sach   verhalt unproblematisch. Die rechnerische  
Ab  leitung des gemeinen Werts des Miteigentums-
anteils sei für das Gericht ebenfalls plausibel und 
nachvollziehbar. Die Berücksichtigung eines Markt-
anpassungsabschlags entspreche den Vorgaben der 
Immobilienwertermittlungsverordnung. Die Höhe 
des Abschlags sei auch hinreichend konkret 
begründet.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 24.11.2022 - 3 K 1201/21 F, Rev. (BFH: 

II R 57/22)
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Immobilienbewertung: Nachweis des niedrigeren gemeinen Werts eines Miteigentumsanteils

Bausparer erhalten häufig Bonuszinsen, wenn sie 
ihr Bauspardarlehen nach Zuteilungsreife nicht 
in Anspruch nehmen. Der Bausparvertrag wird in 
diesem Fall rückwirkend höher verzinst und der 
angesammelte Bonus auf einen Schlag ausgezahlt. 
Für viele jüngere Bausparer wäre es steuerlich  
lukrativ, wenn sie diesen Bonus bereits über die 
Ansparzeit verteilt jahresweise versteuern könnten, 
weil sie in diesen Jahren häufig noch über kein 
oder nur ein geringes steuerpflichtiges Einkommen 
verfügen, so dass die Zinserträge steuerfrei ver-
einnahmt werden könnten. Der Bundesfinanzhof 
(BFH) hat dieser steuerlichen Erfassung nun jedoch 
eine Absage erteilt.
Geklagt hatte ein Bausparer aus Niedersachsen, der 
im Jahr 1995 einen Bausparvertrag abgeschlossen 
hatte. Das Bausparguthaben war mit 2,25 % pro Jahr 
verzinst worden. Der Vertrag sah vor, dass sich 
der Zinssatz bei Verzicht auf das Bauspardarlehen 
nach Zuteilungsreife auf 4,75 % pro Jahr erhöhte 
(Bonuszinsen). Der Sparer besparte seinen Vertrag  

in den Folgejahren fleißig und verzichtete später auf 
das Darlehen. Im Jahr 2013 zahlte die Bau spar   kasse 
ein Guthaben von 58.203 EUR aus und überwies 
infolge des Verzichts zudem Bonuszinsen von  
24.714 EUR.
Der Sparer hatte in seinen Ein kommen steuer er-
klärungen für die Ansparphase die Bonuszinsen 
erklärt, die rechnerisch auf die jeweiligen Jahre 
entfielen. Das Finanzamt hatte nicht weiter nach-
gehakt und erklärungsgemäß veranlagt. Aufgrund 
eines niedrigen zu versteuernden Einkommens 
betrug die Einkommensteuer aber stets 0 EUR. Für 
das Jahr 2013 erklärte der Sparer ebenfalls nur die 
Bonuszinsen, die rechnerisch auf das Jahr entfielen. 
Das Finanzamt akzeptierte auch diese Angaben 
zunächst und erließ einen Nullsteuerbescheid,  
wur de später aber durch eine Kontrollmitteilung 
auf die ausgezahlten Bonuszinsen von 24.714 EUR  
auf merk sam. Gegen die nachträgliche Besteuerung 
der gesamten Bonuszinsen im Jahr 2013 zog der 
Sparer vor den BFH. Er vertrat die Ansicht, dass  

Bausparvertrag: Bonuszinsen müssen bei Auszahlung auf einen Schlag versteuert werden
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Anteilsbewertung: Wie wird der Anteilswert an einer Familien-Holding ermittelt?

Bei der Schenkung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften muss Schenkungsteuer gezahlt werden.  
Dazu muss natürlich der Wert der Anteile bestimmt 
werden, auf dessen Grundlage sich die Steuer 
berechnen lässt. Bei börsennotierten Anteilen ist  
dies einfach, da es einen Börsenkurs gibt. Auch  
bei anderen Anteilen, die auf anderen Handels-
platt for men gehandelt werden, ist ein Wert relativ 
einfach festzustellen. Wie aber kann man den Wert 
von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft feststellen,  
wenn diese nur unter den jeweiligen Familienmit-
gliedern weitergegeben werden? Das Finanzgericht 
Düssel dorf (FG) musste darüber entscheiden, ob  
der von den Klägern oder der vom Finanzamt ermit-
telte Wert anzusetzen ist.
Die Klägerin ist eine GmbH. An ihr war im Jahr 
2009 eine Vielzahl natürlicher Personen beteiligt, 
die überwiegend Abkömmlinge von C und D der 
B-Familie waren. Nach dem Gesellschaftsvertrag 
der Klägerin durften die beteiligten Personen über 
Geschäftsanteile oder Teile von Geschäftsanteilen 
ausschließlich zugunsten von Abkömmlingen der 
B-Familie verfügen. Ausnahmen waren nur über den 
Aufsichtsrat möglich. Für die Verkäufe war der 
sogenannte gemeine Wert maßgebend. Dieser  
wurde ermittelt, indem für Beteiligungen der  
Klä gerin an börsennotierten Kapitalgesellschaften  
der Durch schnittskurs der letzten drei Monate 
zugrunde gelegt wurde. Bei Beteiligungen an nicht -
börsennotierten Gesellschaften wurden die voraus-
sichtlichen Umsätze oder Erträge ermittelt. 2009 
übertrug Gesellschafter A Teilgeschäftsanteile an 

seine drei Kinder. Die Klägerin gab eine Fest-
stellungserklärung ab, in der sie den Wert der 
abgetretenen Anteile auf Basis von Verkäufen von 
Geschäftsanteilen ermittelte (408 % des Nennwerts). 
Das Finanzamt setzte einen anderen Wert (510 %  
des Nennwerts) an. Hiergegen klagte die GmbH.
Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Bei den 
nachgewiesenen Verkäufen handele es sich um Ver-
käufe unter fremden Dritten, die im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr stattgefunden hätten. Maßgebend 
für die Bestimmung des gemeinen Werts von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften sei der bei einer 
Veräußerung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
tatsächlich erzielte Preis. Die Klägerin habe die 
Verkaufspreise nicht verbindlich vorgegeben. Auch 
die Beschränkungen bei der Veräußerung der Anteile 
rechtfertigten nicht ohne weiteres die Annahme, 
dass die Veräußerung nicht im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr stattgefunden habe. Anders als 
das beklagte Finanzamt meine, entspreche der aus 
den Verkäufen von Geschäftsanteilen unter Abzug 
eines Marktabschlags von 20 % abgeleitete Wert  
der zugewendeten Geschäftsanteile dem gemeinen 
Wert der Anteile. Auch werde entgegen der Ansicht 
des Finanzamts der Substanzwert nicht unter-
laufen. Der Substanzwert sei nicht der Mindestwert,  
wenn der gemeine Wert aus Verkäufen abgeleitet 
worden sei.

Quelle: FG Düsseldorf, Urt. v. 02.11.2022 - 4 K 1832/20 F, 

Rev. (BFH: II R 49/22)

ihm die Bonuszinsen bereits mit dem jährlichen 
Ausweis der Zinsen im „Bonuskonto“ der Bau spar-
kasse zugeflossen seien.
Der BFH lehnte jedoch ab und verwies darauf, dass 
der Anspruch auf die Zinsen erst nach Zuteilung-
sreife und Verzicht auf das Bauspardarlehen ent-
standen war, die Bonuszinsen erst bei Auszahlung 
des Bausparguthabens fällig wurden und über sie 
nur in Verbindung mit dem Bausparguthaben verfügt 

werden konnte. All diese Umstände sprachen dafür, 
dass der steuerliche Zufluss der gesamten Zinsen 
erst im Jahr 2013 erfolgte, so dass eine Besteuerung 
in diesem Jahr rechtmäßig war. Vor 2013 konnte der 
Sparer wirtschaftlich noch nicht über die Zinsen 
verfügen.

Quelle: BFH, Urt. v. 15.11.2022 - VIII R 18/20

Kapitaleinkünfte: Verlustausgleich zwischen Eheleuten jetzt auch über die Steuererklärung möglich

Der Ehestand ist hierzulande zwar mit Steuervor-
teilen wie dem Ehegattensplitting verbunden, für 
eine ehegattenübergreifende Verrechnung von Ge-
winnen und Verlusten aus Kapitaleinkünften gab 

es bisher aber erhebliche Einschränkungen: Ehe-
gatten und eingetragene Lebenspartner, die zur 
Zusammenveranlagung berechtigt und Kunden bei 
ein und derselben Bank waren, konnten bislang nur 
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Auf Druck des Bundesverfassungsgerichts hat der 
Steuergesetzgeber den Zinssatz für Nachzahlungs- 
und Erstattungszinsen mittlerweile von 6 % auf 
1,8 % pro Jahr abgesenkt. Bereits im Jahr 2021 
hatten die Verfassungsrichter in einer Entscheidung 
darauf hingewiesen, dass die Zinshöhe von 6 % 
pro Jahr nicht mehr mit dem anhaltend niedrigen 
Zinsniveau auf dem Kapitalmarkt vereinbar ist. Der 
Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, dass 
gegen die Höhe von Säumniszuschlägen keine 
solchen verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen.

Hinweis: 
Säumniszuschläge werden bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung einer fälligen Steuer oder einer zurück-
zu zahlenden Steuervergütung erhoben. Für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis berechnet das 
Finanzamt einen Säumniszuschlag von 1 % des 
rück ständigen Steuerbetrags, so dass über ein Jahr 
gesehen ein Zuschlag von 12 % des Rückstands 
auflaufen kann. Damit fällt der Säumniszuschlag 
doppelt so hoch aus wie die nach altem Zinssatz 
berechneten Zinsen.

Der BFH erklärte, dass sich die verfassungsrecht-
lichen Bedenken gegen die Höhe von Erstattungs- und 
Nachzahlungszinsen nicht auf Säumniszuschläge  

übertragen lassen. Während die Zinsen einen Aus-
gleich für die Kapitalnutzung darstellen, sollen Säum-
niszuschläge in erster Linie ein Druckmittel sein, um 
fällige Steuerzahlungen durchzusetzen. Der Steuer-
zahler soll durch den Zuschlag zur zeit nahen Zah-
lung angehalten werden. Daneben soll der Zu schlag 
auch eine Gegenleistung für das Hinaus schie ben 
der Zahlung fälliger Steuern sein und den Ver wal-
tungsaufwand ausgleichen, den die Finanz be hörden 
durch die verspäteten Zahlungen haben. Es ist 
damit nur ein Nebenzweck des Säumnis zuschlags, 
Liquiditätsvorteile beim Steuerzahler abzuschöpfen.
Der BFH ist der Auffassung, dass die Höhe der 
Säumniszuschläge auch in einer Niedrigzinsphase 
nicht anzupassen ist. Die Höhe von 12 % pro Jahr 
basiert auf der Überlegung, dass der Steuerzahler 
nicht die Möglichkeit erhalten soll, sich durch 
das Hinausschieben einer fälligen Steuerzahlung 
sozusagen ein zinsgünstiges Darlehen selbst ein-
zuräumen. Die Zuschläge sollten deshalb höher 
sein als ein Kredit auf dem Geldmarkt. Es muss 
somit ein Vergleich mit den Zinssätzen für Konto-
überziehungen gezogen werden, deren Höhe nicht 
in unangemessenem Umfang von der Höhe der 
Säumniszuschläge abweicht.

Quelle: BFH, Urt. v. 15.11.2022 - VII R 55/20

Auch in der Niedrigzinsphase: Säumniszuschläge von 12 % pro Jahr sind rechtens

mit einem gemeinsamen Freistellungsauftrag eine 
Verlustverrechnung zum Jahresende erreichen. In 
diesem Fall hatten die Geldinstitute die Gewinne  
und Verluste über alle dort einzeln oder gemein-
schaft lich geführten Konten und Depots automatisch  
zwischen den Ehegatten bzw. Lebenspartnern 
verrechnet.
Nicht möglich war bislang jedoch ein nach träg-
licher Verlustausgleich im Zuge der Ein kommen-
steuererklärung, wenn kein gemeinsamer Frei-
stel  lungs  auftrag vorlag oder die Depots bei  
ver schiedenen Geldinstituten unterhalten wurden. 
Hatte der eine Ehegatte auf seine Gewinne Ab-
geltungssteuer abzuführen, so konnte diese nicht 
durch die Verluste des anderen Ehegatten gesenkt 
oder ausgeglichen werden.
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der Steuer-
gesetzgeber dieses Manko nun behoben: Die ehe-
gattenübergreifende Verlustverrechnung von Kapital-
einkünften derselben Art ist damit nun ab dem 
Veranlagungsjahr 2022 rückwirkend möglich (§ 20 
Abs. 6 Satz 3 EStG). Zum Verlustausgleich berechtigt 

sind damit nun auch Eheleute und Lebenspartner, 
die keinen gemeinsamen Freistellungsauftrag haben 
oder ihre Depots bei verschiedenen Geldinstituten 
unterhalten.

Hinweis: 
Damit die Verlustverrechnung in der Praxis um-
ge setzt werden kann, benötigen Ehegatten und 
Lebenspartner, die jeweils eigene Depots führen,  
eine Jahressteuerbescheinigung von ihrer Depot-
bank. Die auf dieser Bescheinigung aufgeführten  
nicht ausgeglichenen Verluste können dann im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung fest ge stellt 
und mit positiven Erträgen des Ehepartners steuer -
sparend verrechnet werden. Dies kann zu einer 
Steuergutschrift im Einkommensteuer be scheid 
füh  ren, wenn das Geldinstitut zuvor Kapital  er trag-
steuer, Kirchensteuer und Soli für die Gewinne  
eines Ehepartners eingezogen hat.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 21.03.2023
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Anwaltliche Vertretung vor Bundesgericht: Bei provozierter Mandatsablehnung gibt es keinen Notanwalt

Während Steuerzahler einen Rechtsstreit vor den 
Finanzgerichten noch selbst führen dürfen, müssen 
sie sich vor dem Bundesfinanzhof (BFH) zwingend 
durch einen Prozessbevollmächtigen, etwa einen 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt, 
vertreten lassen, denn hier gilt der sogenannte 
Vertretungszwang.

Hinweis: 
Die Regelung soll sicherstellen, dass Rechtsbehelfe 
und Rechtsmittel vor dem BFH nur von Fachleuten 
eingelegt werden, die zuverlässig in der Lage sind, 
die Prozesssituation richtig einzuschätzen und das 
Verfahren sachgerecht zu führen. Die Vertretung ist 
bereits für Prozesshandlungen vorgeschrieben, mit 
denen ein Verfahren vor dem BFH lediglich eingeleitet 
wird.

Wer keinen Prozessbevollmächtigten für seine Ver-
tretung findet, kann beim BFH die Beiordnung eines 
Notanwalts beantragen. Dieser „Rettungsanker“ wir 
vom Gericht gewährt, sofern die Rechtsverfolgung 
oder Rechteverteidigung zumindest nicht mutwillig 
oder aussichtslos erscheint.

Nach einem neuen Beschluss des BFH wird einem 
Steuerzahler jedoch kein Notanwalt beigeordnet, 
wenn er sich selbst nur halbherzig darum bemüht 
hat, einen Prozessbevollmächtigten zu finden. Im 
zugrunde liegenden Fall hatte ein Steuerzahler zwar 
zehn Anfragen an Rechtsanwälte und Steuerberater 
mit der Bitte um Mandatsübernahme gestellt, ihnen 
jedoch nur eine Frist von drei Arbeitstagen für eine 
Entscheidung eingeräumt. Zudem hatte er in den 
E-Mails nur rudimentär dargelegt, in welcher Sache 
er eine Rechtsvertretung benötigt. Unter anderem 
hatte er ausgeführt, es solle ein „Scheinurteil des 
Finanzgerichts“ angegriffen werden.
Der BFH erklärte, dass der Steuerzahler mit diesem 
Vorgehen kein ausreichendes Bemühen um einen 
Prozessbevollmächtigten gezeigt, sondern er die 
Mandatsablehnung vielmehr provoziert hätte. Ein 
Notanwalt war ihm daher nicht an die Seite zu stellen, 
so dass er letztlich ohne Prozessbevollmächtigten 
blieb und den Prozess vor dem BFH nicht führen 
konnte.

Quelle: BFH, Beschl. v. 22.02.2023 - VII S 80/22, NV

Rentenanpassung zum 01.07.2023: Kräftiger Anstieg hat auch steuerliche Folgen

Zum 01.07.2023 steigt die Rente in Westdeutschland 
um 4,39 % und in den neuen Bundesländern um  
5,86 %. Damit gilt in West und Ost erstmals ein gleich 
hoher Rentenwert – ein Jahr früher als ursprünglich 
gesetzlich vorgesehen.

Hinweis: 
Die Rentenanpassung bleibt aktuell zwar hinter 
der Inflation zurück, aber das ist nur eine Moment-
aufnahme, da die Renten den Löhnen folgen. 
Betrachtet man die Entwicklung des aktuellen 
Rentenwerts im Jahresdurchschnitt in den letzten 
zehn Jahren, so beträgt der Anstieg im Westen 
insgesamt 26 %, im Osten sogar 40 %. Im gleichen 
Zeitraum sind die Preise um „nur“ 20 % gestiegen.  
Bei einer Rente von 1.000 EUR lag die Rentenanpas-
sung somit brutto um 63 EUR im Westen und um  
198 EUR im Osten über der Inflation in diesem 
Zeitraum. Aktuell abgeschlossene Tarifverträge sehen 
durchaus beachtliche Lohnerhöhungen vor, diese 
werden sich dann in der Rentenanpassung zum 
01.07.2024 niederschlagen.

Steuerlich zu beachten ist, dass reguläre Renten-
erhöhungen – anders als die anfängliche Rente 
– in voller Höhe steuerpflichtig sind. Je nach Jahr 
des Renteneintritts ergibt sich auch für die anfäng-
liche Rente ein immer umfassenderer Steuerzugriff,  
d. h. je später der Rentenbeginn erfolgt, desto  
größer ist der steuerpflichtige Teil der Rente: 
Während bei einem Renteneintritt vor 2005 noch 
ein steuerfreier Rentenanteil von 50 % galt und der 
auf dieser Basis ermittelte steuerfreie Betrag der 
Jahresbruttorente in den Folgejahren unverändert 
steuerfrei belassen werden konnte, können Ruhe-
ständler mit Renteneintritt im Jahr 2023 nur noch 
einen steuerfreien Anteil von 17 % beanspruchen 
und in die Folgejahre mitnehmen. Wer im Jahr 2040 
in Rente geht, muss seine Rente schließlich sogar 
zu 100 % versteuern. Steuerlich entlastend wirkt es 
sich aber auch für Rentner aus, dass der steuerfreie 
Grundfreibetrag jährlich angehoben wird (2023: 
Anhebung von 10.347 EUR auf 10.908 EUR).

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Presse-

mitteilung v. 20.03.2023
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Haben Sie schon einmal von einer „mittelbaren 
Grund stücksschenkung“ gehört? Dabei wird kein 
Grundstück verschenkt, sondern stellt der Schenker 
dem Beschenkten einen Geldbetrag zur Verfügung, 
damit der Beschenkte ein bestimmtes Grundstück 
kaufen oder auch bebauen kann. Dieser Vorgang 
ist schenkungsteuerpflichtig. Im Sachverhalt stellte 
sich die Frage, wann die Festsetzungsfrist für 
die Schenkungsteuer beginnt. Das Finanzgericht 
Münster (FG) musste entscheiden, ob hierfür  
bereits die Anzeige der Schenkung oder erst die  
Abgabe der Schenkungsteuererklärung ausschlag-
gebend ist.
Der Kläger bekam im Jahr 2014 4 Mio. EUR 
geschenkt. Die Schenkung erfolgte unter der Auf-
lage der Einbringung des Betrags in die Gesellschaft 
des Klägers und des Erwerbs eines bestimmten 
Grundstücks. Der Kläger zeigte die Schenkung am 
17.12.2014 an. Die Schenkungsteuererklärung gab 
er am 26.02.2015 ab. Gegen die Besteuerung der 
Barschenkung legte der Kläger Einspruch ein, da die 
Schenkung unter der Auflage eines Grundstücks-
kaufs erfolgt sei. Mit Bescheid vom 12.11.2019 setzte 
das Finanzamt dann Schenkungsteuer in unstrittiger 
Höhe fest. Nach Ansicht des Klägers war jedoch die 
Festsetzungsfrist bereits abgelaufen.
Das FG hat die Klage als unbegründet abgewie-
sen. Die Festsetzungsfrist für die Schenkungsteuer 
betrage vier Jahre. Im Streitfall sei die Schenkung  

mit Zahlung des fälligen Kaufpreises für das Grund-
stück am 31.12.2014 erfolgt, da erst zu diesem  
Zeit punkt die Schenkungsauflage erfüllt gewesen  
sei (mittel bare Schenkung). Die Festsetzungsfrist 
 beginne, wenn eine Steuererklärung einzureichen  
oder eine Anzeige zu erstatten sei, mit Ablauf des 
Kalender jahres, in dem die Steuer erklärung ein-
ge reicht (hier: 2015) oder die Anzeige erstattet  
(hier: 2014)  worden sei. Die bloße Erstattung der  
Schenkungs anzeige führe aber noch nicht zu einer 
endgültigen Beendigung der Anlaufhemmung, 
wenn daraufhin das Finanzamt die Abgabe einer 
Schenkungsteuer erklärung fordere. Die Anlauf hem -
mung habe im Streitfall somit erst mit Ablauf des 
Jahres 2015 geendet, weil am 26.02.2015 die 
Steuererklä rung eingereicht worden sei. Der an ge-
fochtene Schenkung steuerbescheid vom 12.11.2019 
sei daher noch innerhalb der vier jährigen Fest-
setzungsfrist erlassen worden. Die Anzeige der 
Schenkung und die Ein reichung der Steuererklärung 
seien zwei gleich rangige Hand lungspflichten. Denn 
wenn das Finanz amt nach Erstattung der Anzeige  
zur Ein reichung einer Steuer erklärung auffordere, 
recht fertige sich eine (weitere) Anlaufhemmung 
aufgrund der unter schied lichen Zwecksetzungen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 24.11.2022 - 3 K 3384/20 Erb,  

Rev. (BFH: II R 1/23)

Festsetzungsfrist der Schenkungsteuer 

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich 
viele ehrenamtliche Helfer nebenberuflich in Impf-
zentren und mobilen Teams engagiert. Personen, 
die in diesem Zusammenhang im Impfbereich tätig 
waren, können für ihre daraus erzielten Einnahmen 
in den Steuerjahren 2020 bis einschließlich 2023  
die Übungsleiterpauschale beanspruchen. Sie beträgt 
in den Jahren 2021, 2022 und 2023 je 3.000 EUR 
(2020: 2.400 EUR). Bis zu diesem Betrag bleiben alle 
Einkünfte aus dem nebenberuflichen Engagement 
steuerfrei. Erfasst werden alle Tätigkeiten in unmit-
telbarem Zusammenhang mit der Impfung, so etwa 
auch zur Vor- und Nachbereitung der Impfungen, 
der Registrierung der zu impfenden Personen, der 
Aufbereitung des Impfstoffs, der Dokumentation 
der Impfungen und der Überwachung der geimpften 
Personen.

Wer nebenberuflich in der Verwaltung oder Orga-
ni sation von Impfzentren gearbeitet hat (z. B. in  
der Impfzentrenleitung oder im Sicherheits manage-
ment), kann die Ehrenamtspauschale von 840 EUR 
jährlich (2020: 720 EUR) abziehen.
Die vorgenannten Abzugsgrundsätze gelten analog 
auch für eine in den Jahren 2020 bis 2023 aus-
ge übte nebenberufliche Tätigkeit in Corona-Test-
zentren: Wer hier bei der Durchführung der Tests 
oder bei deren Vor- und Nachbereitung (z. B. Per-
sonenregistrierung, Dokumentation) geholfen hat, 
kann die Übungsleiterpauschale beanspruchen, für 
andere Tätigkeiten kann gegebenenfalls die Ehren-
amtspauschale in Betracht kommen.

Quelle: FinMin Thüringen, Erlass v. 09.02.2023 - 1040-21-S 

1901/67-18465/2023

Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale: Tätigkeit in Impf- und Testzentren ist begünstigt
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Vorstoß in NRW: Neues Landesfinanzkriminalamt

Die Steuerfahndung in Nordrhein-Westfalen stellt 
sich neu auf: Um „große Fische“ im Bereich von 
Steuer kriminalität und Cybercrime zu fangen und  
bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken, ruft 
NRW ein neues Landesfinanzkriminalamt (LFK) ins 
Leben. Die neue Institution tritt organisatorisch  
neben die bisherigen Finanzämter für Steuerstraf-
sachen und Steuerfahndung (STRAFA-FÄ). Man ver-
spricht sich von diesem Schritt eine Bündelung von 
Know-how und Ressourcen sowie ein effektiveres 
Durchgreifen bei Ermittlungen. Gleichzeitig sollen 
die Arbeitsprozesse und die Ermittlungsarbeit in  
den STRAFA-FÄ entlastet werden. Damit ähnelt 
die neue Struktur der bereits existierenden Arbeits-
aufteilung zwischen Landeskriminalamt und lokalen 
Polizeibehörden.
Teil des neuen Landesfinanzkriminalamts sollen 
Ermittler aus der Steuerverwaltung werden, die 
bisher in der ressortübergreifenden Taskforce zur 
Bekämpfung von Finanzierungsquellen organi sierter 
Kriminalität und Terrorismus tätig sind. Ebenso 
integriert werden die Sondereinheiten der Steuer-

aufsicht (ARES) und die Zentralstelle Umsatz-
steuerbetrugsbekämpfung (ZEUS). In die neue Zu-
ständigkeit des LFK fallen künftig auch die zentrale 
Bearbeitung von Cum-ex-Fällen, Kryptowährungen, 
die Bekämpfung von Cybercrime, die Bekämpfung  
von Umsatzsteuerbetrug und die Sanktionsdurch-
setzung sowie deliktsübergreifende organisierte 
Kri minalitätsphänomene wie beispielsweise das 
„Hawala-Banking“, bei dem Finanzströme durch 
anonyme Bargeldtransaktionen verborgen werden.

Hinweis: 
Mit der Gründung des LFK reagiert die Steuer ver-
waltung NRW auf die immer komplexer werdenden 
Formen der Steuerhinterziehung wie beispielsweise 
Umsatzsteuerkarusselle oder Cum-ex-Fälle. Das neue 
Amt soll konsequent dem Ermittlungsgrundsatz 
„Follow the Money“ folgen.

Quelle: FinMin Nordrhein-Westfalen, Pressemitteilung v. 

23.03.2023

Energiepreispauschale: So kommen Studenten und Azubis an die Einmalzahlung

Um die gestiegenen Kosten für Heizung, Strom 
und Lebensmittel abzufedern, erhalten Studenten, 
Auszubildende und (Berufs-)Fachschüler eine 
Energie preispauschale von 200 EUR. Die Grund-
lage hierfür bildet das „Studierenden-Energie preis-
pauschalengesetz (EPPSG)“. Um an das Geld zu 
gelangen, müssen die Antragsteller einen Online-
Antrag unter www.einmalzahlung200.de stellen. Die 
Beantragung ist bis zum 30.09.2023 möglich.
Einen Anspruch haben rund drei Millionen Stu-
dierende an deutschen Hochschulen und rund  
450.000 Schüler von Fachschul- und Berufs fach-
schulklassen mit dem Ziel eines mindestens zwei-
jährigen berufsqualifizierenden Abschlusses in 
Deutschland. Studierende im dualen Studium, Teil-
zeitstudium und Promotionsstudium sind eben-
falls anspruchsberechtigt. Zum Stichtag 01.12.2022  
muss eine Immatrikulation oder Anmeldung an  

einer Ausbildungsstätte vorgelegen haben. Zudem 
müssen die Fachschüler, Studierenden und Aus-
zu bildenden ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland nachweisen können. Auch  
usländische Studierende, auf die dies zutrifft, 
kommen für den Energiebonus in Frage.
Um an das Geld zu gelangen, sind jedoch einige 
bürokratische Hürden zu meistern: Für den Antrag 
ist ein sogenanntes BundID-Konto erforderlich. Es 
dient dem Identitätsnachweis und kann auf drei 
verschiedenen Wegen eingerichtet werden:

Mit einem Online-Identitätsnachweis: Hierfür 
muss die offizielle „AusweisApp2“ des Bundes auf 
dem Smartphone installiert werden.
Mit einem persönlichen Elster-Zertifikat: Wurde 
ein solches für die elektronische Steuererklärung  
schon einmal genutzt, ist das der schnellste Weg, 
um an die BundID zu gelangen.

5. WEITERE NEUIGKEITEN

•

•
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• Über eine Registrierung mit Nutzername und 
Passwort, bei der verschiedene persönliche Daten 
angegeben werden müssen. Umständlich bei 
dieser Registrierung ist, dass noch zusätzlich eine 
PIN zur Freischaltung des BundID-Kontos über 
die Ausbildungsstätte unter Vorlage eines Licht-
bildausweises bezogen werden muss.

Für den eigentlichen Antrag auf die Pauschale wird 
zudem ein Zugangscode der Ausbildungsstätte 
benötigt. Dieser dient neben der persönlichen Identi-
fikation als Bestätigung dafür, dass der Anspruch  
auf die Pauschale besteht. Besagter Zugangscode  

wird von der Ausbildungsstätte automatisch aus ge-
stellt und muss nicht erfragt werden.

Hinweis: 
Die Einmalzahlung ist steuer- und sozial ver siche-
rungsfrei und wird auch nicht auf ein kom mens-
abhängige (Sozial-)Leistungen ange rechnet. Auch 
BAföG-Empfänger müssen die Ein malzahlung be-
antragen, denn sie wird ihnen nicht automatisch 
ausgezahlt.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 14.03.2023
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10.07.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.07.2022. Diese Schonfrist gilt nicht 
bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck. 
[* bei monatlicher Abführung für Juni 2023; bei 
vierteljährlicher Abführung für das II. Quartal 2023]
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